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Ift eine römiſche Entſcheidung ezügli der Undachts⸗
beichte wünſchenswert?

Von Dr Karl Spiegl In Wien.
Unter der Ueberſchrift „Wie oft ſollen täglich Kommunizierende

beichten 2⁷⁰ wurde m der „Linzer Quartalſchrift“, ahrg 1913
735 ff) Eemn Artikel von ehr beachtenswerter Seite veröffent⸗—

licht Der Herr erfaſſer geht Obet von der Anſicht aus, die In
einem geſchätzten Literaturblatt vor kurzem ausgeſprochen wurde:
bevor dieſe Frage nicht gautoritativ durch Eenn Dekret entſchieden
werde, ſei der TId ber die tägliche Kommunion unvollſtändig.

Tklärt ſich mit dieſer Anſicht nicht einverſtanden und hält eine
derartige Entſcheidung für kaum möglich ud auch nicht für wünſchens
er

Da ich mn der D  Q  ——— ſeinerzeit Im „Literariſchen Anzeiger“ 1912,
Nr 3, dieſe Anſicht mit denſelben Worten ausgeſprochen habe, o
dürften wohl ebendieſe Worte die Veranlaſſung dem n Rede
ſtehenden geſchätzten Ttite egeben Aben muß geſtehen,
ich reue mich ſehr, dies wirklich der all war. Die Ausführungen
des Herrn Univerſitätsprofeſſors Dr QOtterer ind in der Tat VOL.

und ich habe ſelbſt aus der eingehenden Lektüre derſelben
nicht enig elernt und kann ſie allen übrigen Prieſtern nur
beſtens empfehlen

Inſofern aber der Herr erfaſſer eine autoritative Entſcheidungüber dieſe Frage für unmöglich und auch nicht für wünſchenswert
hält, möge ES mir doch geſtattet ſein, mit einigen Worten begründen,
QArum ich dieſe Anſicht ausgeſprochen habe

Es geſchah nicht mn der Abſicht, es möge von Rom Qus eine
wöchentliche oder vierzehntägige Beichte für alle täglich Kommu⸗
nizierenden vorgeſchrieben werden; nein, Ni weniger als das
Es entſprang dieſe Bemerkung auch nicht Aus dem Wunſche, alles
und jedes durch autoritative Dekrete entſchieden en Im
Gegenteil, ich hatte bei mehrjährigem Aufenthalte m Rom Gelegen
heit bemerken, daß die kirchlichen Tribunale nicht einmal ſonderlich
erbaut ſind, wenn jede Kleinigkeit, die übrigens oft nach Trtõ
verhältniſſen ſich richtet, angefragt wird, wie auch die b  EL erteilte
Antwort „Consulantur auctores“ beweiſt Nichtsdeſtoweniger halten
wir m unſerem eine römiſche En  eidung für ſehr wünſchens⸗
CTt.

Unſere Anſicht ründet ſich auf folgenden Syllogismus. Nach
dem Kommuniondekrete iſt ge die Ausbreitung des Gebrauches
der äglichen eiligen Kommunion ſehr wünſchenswert. Nun aber
ird eſe Ausbreitung durch den angel einer Entſcheidung ber
die dazu erforderliche Beichte namentlich m den großen Städten
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nicht wenig hehinden Folglich iſt eine autoritative Entſcheidung
wünſchenswert.

Der Oberſatz ird wohl von en gern zugegeben werden
Der nierſa aber wird Aus folgenden atſachen bewieſen. Vor
dem Dekrete wurde wohl kaum jemandem erlaubt, täglich 3u kom⸗
munizieren, nicht wöchentlich 3ul Beichte ging Die tägliche
Kommunion auf einen bna oder gar auf längere Zeit ohne heilige
Beichte geſtatten, war Unerhörtes. Es iſt Qher nicht U
verwundern, wenn manche Kommentatoren des (trete Witz,
Unſere en als Seelſorger, Saarlouis 1912, 78 agen,
ES ſei kein rund, die beſtehende Beichtpraxis der Kirche von run.
Qus ändern. Wir glauben, dieſen Kommentatoren Recht geben

ſollen; denn das Kommuniondekret 10 nUuLr die Bedingungen
für die tägliche heilige Kommunion feſt; die Beichtpr axis nderte
eS nicht; m Gegenteil, ES len ieſelbe durch das „Oportet“ 3u
beſtätigen. Dagegen gibt ES nun andere,2 ruhig behaupten,

könne emn oder zwei onate, 10 ſelbſt em ganzes ahr lang (J)
täglich zur heiligen Kommunion gehen, ohne 3u beichten,
Hur der Qan. der nade und die re Abſicht vorhanden ſei
Und wenn emn Kommentator käme nd Agte, ES brauche jemand
auch zehn 60  ahre nicht zur eiligen Beichte gehen und könne dennoch
täglich kommunizieren, wenn ich nuL Im Stande der nade
und in der rechten ſicht erhalte, o könnte man ihm, theoretiſch
enbmmen, auch nicht Unrecht geben Denn auch zur jährlichen
Beichte iſt man. nicht ver  Er, wenn keine Todſünde vorhanden
iſt (D Alph lib VI 667

Aber E irkungen hat nun Eeſe Verſchiedenheit der An⸗
ſichten unter den Kommentatoren für den praktiſchen Seelſorger?
Er ird ſich zweifelnd fragen Was oll ich tun? (it der wöchent⸗
lichen und ſe mit der vierzehntägigen Beichte iſt EeSs minr unmöglich,
die tägliche Kommunion wirkſam fördern, namentlich mn den
großen Städten Man ente NUTL die ungeheuere Anzahl der
Schulkinder m Wien, die ES nötig macht, daß em ganzer tab
von Beichtvätern mehrere 0  en lang arbeitet, auch nur die
gewöhnliche, reimal Im Jahre ſtattfindende Schulbeichte 3u be
wältigen. der ſoll ich eine längerfriſtige Beichte empfehlen? Darf
ich das? Darf ich darin einigen Auslegern des Ckrete folgen
und auf em bis zwei Monate die tägliche Kommunion erlauben?
Darf ich das den Kindern m der Ule ſagen? Darf ich ES auf der
Kanzel verkünden? Kann ich auch nUuL ber die zwei wichtigſten
Bedingungen, Qn der Gnade und rechte Abſicht, richtig Uur

teilen, N jemand nUuL alle onate oder alle zwei bis drei Mo  2
ate mir kommt? Was ſoll ich tun? alles beim En
Gebrauch.

Wird daducch die Ausbreitung der täglichen eiligen Kommunion
nicht behindert? Hier ieg die Schwierigkeit. leſe könnte aber
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durch Eem römiſches Dekret unſerer Anſicht nach,nun nicht behoben,
ſo doch bedeutend verringert wer

Wenn daher der Herr Verfaſſer des oben erwähnten Artikels
am hluſſe ſeiner Ausführungen ſagt, „daß genaueé, über all

Weiſungen hinausgehende Vorſchrift über die Zahl der
Andachtsbeichten nicht egeben werden kann“, iſt darauf ant
worten, daß wir derzeit gar keine, auch nicht Ene allgemeine Vor
chrift beſitzen ſondern auf die widerſprechenden Nſit

en der
Kommentatoren angewieſen ſind

Wenn ferner der Herr erfaſſer fürchtet, Ene beſtimmte Norm
önnte Schablone werden, antworten wir darauf, daß
dieſe Norm 10 nich Ene beſtimmte Zeitangabe enthalten müßte.
Könnten nich die Ausführungen des Errn Verfaſſers ſelbſt ganz
gut die Grundlage autoritativen Entſcheidung bilden? Wie,
wenn dieſelbe demgemäß 3 Qutete Pro COInIULIIOE quotidiana
COonsulatur COnfessio intra quatuordeeim dies. Vel menstrud VEl
Ctlam IIIIIUS frequens Cr EGumstantliarum FatlOone habita Wo
ware da die Schablone? Wir ſehen keine. ber die Sicherheit
waäre vorhanden, die ägliche heilige Kommunion auf längere Zeit
erlauben dürfen, ohne ſich bloß auf die labile Anſicht eines KKom
mentator ſtützen müſſen

Indeſſen 9 haben wir keine ſolche römiſche Ent
cheidung Sicher iſt nUr, daß die ägliche Kommunion auf vier—
ehn Tage hinaus erlauben kann, da, Die der Herr Verfaſſer auch
bemerkt, Ut Februar 1906 Tklärt Urde, daß die
wöchentliche Beichte 3zul Gewinnung der vollkommenen äſſe
nicht erforderlich ſei, anderſei aber früher ſchon zugeſtanden war,
eſe Abläſſe könnten von werden, welche alle vier
zehn Tage die eiligen Sakramente empfangen. Alles übrige iſt
Anſicht der Kommentatoren.

Nichtsdeſtoweniger bleibt, wo Eene autoritative Entſcheidung
mangelt eben nichts nderes übrig al 3 oliden theologiſchen
Argumentationen und paſtoralen Erwägungen einne Zuflucht 3u
nehmen Das hat der Herr Verfaſſer un dem beſprochenen Artikel

dankenswerter Elſe und wiw empfehlen enſelben mangels
Emnmer römiſchen Entſcheidung einſtweilen aufs Ee Denn QAam Ende
nde Es ſich doch vor Em darum möglichſt viele Seelen durch
die tägliche heilige Kommunion dem göttlichen Cllande zuzuführen

Beplik
von Dir Gatterer

Dem Herrn Dr Spiegl danke ich die Anregung früheren Artikel
Auch für die vorſtehenden Ausführungen bin ich ihm verbunden Wie ſie
aus Trern ſachlichem Intereſſe hervorgegangen, ˙ ſollen ſie auch Eemne

Wechſelrede 3u Förderung der Oftkommunion dient.
achliche Beleuchtung finden und hege auch ich die Hoffnung, daß die


